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23. Verordnung: Durdtführung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968; Neufestlegung näherer Bestimmungen über 
die Gewährung der Wohnbeihilfe. 

24. Verordnung: Durdtführung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968; Festlegung näherer Bestimmungen über die 
Gewährung von Darlehen anstelle von Eigenmitteln. 

25. Kundmadiung: 9. Novelle zur Besoldungsordnung 1967; Druckfehlerberidttigung. 

23. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 25. Juni 197 4, mit der in Durchführung 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 nähere 
Bestimmungen über die Gewährung der 

Wohnbeihilfe neu festgelegt werden 

Auf Grund des § 15 Abs. 8 des Wohnbauför
derungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 280/1967, in 
der Fassung des Bundesgesetzes vom 30. Mai 
1972, BGBI. Nr. 232, wird nach Anhörung des 
Wohnbauförderungsbeirates verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. Dezember 1972, LGBl. für Wien Nr. 1/ 
1973, mit der in Durchführung des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968 nähere Bestimmungen 
über die Gewährung der Wohnbeihilfe festgelegt 
werden, in der Fassung der Verordnung der 
Wiener Landesregierung, LGBI. für Wien Nr. 61 
197 4, wird abgeändert wie folgt: 

Der § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Als zumutbare W ohnungsaufwandbe
lastung ist jener Teil des monatlichen Familien
einkommens (§ 2 Abs. 1 Z. 13 WBFG 1968) 
anzusehen, der wie folgt zu ermitteln ist: 

a) Bei einer Haushaltsgröße von einer Person 
bleiben 2400 S, bei einer Haushaltsgröße 
von zwei Personen 4000 S anrechnungsfrei; 
für jede weitere Person vergrößert sich der 
Freibetrag um jeweils 1200 S. 
Das diese Grenze übersteigende Einkom
men wird in Einkommensstufen unterteilt, 
wobei von der 

1. Einkommensstufe . . . . . . . . 6 v. H. 
2. Einkommensstufe ........ 10 v. H. 
3. Einkommensstufe ........ 15 V. H. 
4. Einkommensstufe * ••••• ~ „ 21 v.H. 
5. Einkommensstufe ........ 28 v. H. 
6. Einkommensstufe ........ 36v.H. 
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7. Einkommensstufe 
8. Einkommensstufe 
9. Einkommensstufe 

45v.H. 
55 v. H. 
66v.H. 

10. Einkommensstufe ........ 78 v. H. 
zur Bestreitung des Wohnungsaufwandes 
zumutbar sind. 

Eine Einkommensstufe beträgt bei einer 
Haushaltsgröße von einer Person 600 S und 
bei einer Haushaltsgröße von zwei Personen 
700 S; für jede weitere Person vergrößert 
sich die Einkommensstufe um 50 S. 

b) Die Einstufung erfolgt bei Jungfamilien, 
das sind Familien, deren Familienerhalter 
oder ein Ehepartner das 30. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, sowie bei Fami
lien mit drei und mehr Kindern, für die der 
Familienerhalter Familienbeihilfe bezieht, 
in der Weise, daß der an Hand der Fami
liengröße ermittelte Freibetrag gemäß lit. a 
um 1200 S und die ermittelte Einkom
mensstufe um 50 S vermehrt werden. 

c) übersteigt das Einkommen die Summe von 
zehn Einkommensstufen, so gebührt keine 
Wohnbeihilfe. 

d) Der jeweils letzte im laufenden Jahr zu
sammentretende W ohnbauförderungsbeirat 
für das Land Wien hat der Landesregierung 
unter Bedachtnahme auf den Anpassungs
faktor, der in der vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung jedes Jahr nach 
§ 108 f des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes erlassenen Verordnung ent
halten ist, eine Empfehlung über die Neu
festsetzung der Beträge gemäß lit. a für 
das kommende Jahr vorzulegen." 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 197 4 in 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 
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